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ANMELDEFORMULAR Verbilligungsaktion 2/2025
Die unterzeichnete Firma hat der Ausschreibung vom 17. März 2025 auf der Website des Bundesamts für Landwirtschaft BLW (www.blw.admin.ch) Kenntnis genommen und ist bereit, zu den darin beschriebenen Bedingungen an der Verbilligungsaktion 2/2025 teilzunehmen. Sie anerkennt die darin enthaltenen Verpflichtungen in allen Teilen.
1. Die unterzeichnete Firma ist bereit sich im Rahmen der Verbilligungsaktion 2/2025 zugunsten der Konsumenten zu beteiligen.
1. Die unterzeichnete Firma gewährleistet, dass die Verbilligung dieser Inlandeier an die Konsumenten weitergegeben wird. Dazu reicht sie nach Abschluss der Aktion pro Abnehmer (Endverkäufer der Eier) einen vom Abnehmer unterschriebenen schriftlichen Nachweis beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein. In der Form dieses Nachweises ist die Firma frei, im Minimum muss der Nachweis aber Folgendes enthalten:
1. Name des Käufers (Endverkäufer) und Verkäufers der verbilligten Eier
1. Zeitperiode in der die verbilligten Eier vom Endverkäufer übernommen wurden
1. Menge der durch den Endverkäufer übernommenen Eier
1. Preisreduktion des Endverkäufers je Stück gegenüber dem Normalverkauf ohne Verbilligung
Ein Muster, wie dieser Nachweis aussehen kann, finden Sie im Anhang dieses Dokumentes.
1. Die Verbilligung 2/2025 erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist (5. September bis 17. Oktober 2025)
1. Die unterzeichnende Person hat vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 direkt von Eierproduzentinnen – und produzenten (ohne Zukäufe aus dem Handel) nachfolgende Anzahl Eier gesammelt oder sortiert (inklusive Nebensorten):
	Haltungsart
	Anzahl Stück

	aus Bodenhaltung
	

	aus Freilandhaltung
	

	aus biologischer Produktion
	

	Total
	


(Ziffer 4 Buchstabe b der Ausschreibung vom 17. März 2025)
1. Die unterzeichnende Firma nimmt Kenntnis, dass die Auszahlung des Beitrages aus der Bundeskasse nur nach Kontrolle der obenerwähnten Nachweise über die Verbilligung nach Abschluss der Aktion auf das untenerwähnte Konto erfolgt. Sie nimmt weiter zur Kenntnis, dass bei fehlenden Nachweisen keine Beiträge ausbezahlt werden.
1. Sind die Voraussetzungen gemäss Ausschreibung vom 17. März 2025, unter denen ein Beitrag gewährt wurde, nicht mehr erfüllt, so werden Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert. Zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile sind unabhängig von der Anwendung der Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder werden verrechnet (Artikel 171 LwG).
1. 
Bankverbindung oder Postcheckkonto der unterzeichneten Firma:
		
		
		
Ort und Datum:	Adresse und rechtsgültige Unterschrift:
			
Bitte per 4. September 2025 einsenden an:	
inbox@blw.admin.ch
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